
 

 

Marktstraße 5 · 33602 Bielefeld 

Telefon: 05 21 / 9 67 37 - 0 · Telefax: 05 21 / 9 67 37 - 17 

E-Mail: info@stvt.de · Web: www.stvt.de 

 Das Entscheidende 
 Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht 

 
   Juni 2025 Januar 2024 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Recht eines Reisenden bei Flugverspätung 
2. Beweiswert von AU-Bescheinigungen aus  

einem Nicht-EU-Ausland 
3. Benachteiligung eines Arbeitnehmers durch  

Kurzarbeitsvereinbarung 
4. Energieversorgungsverträge bei Mietverhält-

nissen über einzelne Zimmer einer Wohnung 
 

5. Nachteile durch den Gebrauch bleiben bei  
baulichen Veränderungen unberücksichtigt 

6. Bestandsschutz greift nur bei Erhaltungs-
maßnahmen 

7. Hausratversicherung – Fahrräder nicht immer  
mitversichert 

8. Erstattung von Mietwagenkosten auch bei  
abgelaufenem TÜV des kaputten Fahrzeugs 

 
 
 
1. Recht eines Reisenden bei Flugverspätung 

 

Bald ist es wieder soweit, die Sommerferien beginnen und damit auch die Hauptreisezeit. 

Doch nicht immer läuft alles nach Plan und es kommt leider immer wieder zu Flugverspätun-

gen oder sogar Flugannullierungen. 

 

• Flugverspätung: Passagieren, die die Zeit am Flughafen überbrücken müssen, weil sich 

ihr Abflug verspätet, muss die Airline je nach Verspätung und Flugentfernung u.a. sog. 

Betreuungsleistungen anbieten. Zu diesen Leistungen zählen beispielsweise Mahlzeiten 

und Getränke, die in einem angemessenen Verhältnis zur Wartezeit stehen müssen; ggf. 

auch die Unterbringung in einem Hotel, wenn sich der Abflug auf den folgenden Tag ver-

schiebt. Auch für die Fahrt zum Hotel und zurück zum Flughafen muss die Airline sorgen.  

 

Betreuungsleistungen stehen Passagieren zu, wenn folgende Verspätungen erreicht wer-

den: 

 Kurzstreckenflüge (bis 1.500 km) mindestens 2 Stunden Verspätung 
 Mittelstreckenflüge (1.500 bis 3.500 km) mindestens 3 Stunden Verspätung und 
 Langstreckenflüge (über 3.500 km) mindestens 4 Stunden Verspätung  

 

Neben diesen Betreuungsleistungen haben Reisende ab einer Ankunftsverspätung von 

drei Stunden oder mehr einen Anspruch auf eine pauschale Entschädigung, die sog. Aus-

gleichsleistungen. Die Höhe der Entschädigung (250 bis 600 €) richtet sich ebenfalls nach 



der Flugentfernung. Ein Anspruch besteht allerdings nicht, wenn außergewöhnliche Um-

stände vorliegen, etwa bei extremen Wetterbedingungen, die den Abflug verhindern. 

 

Anmerkung: Die Fluggesellschaft ist verpflichtet, diese Gründe nachvollziehbar und be-

legbar darzulegen – allgemeine oder pauschale Aussagen genügen hierbei nicht. 

 

• Flugannullierung: Wird ein Flug durch die Airline gestrichen, greift auch die EU-

Fluggastrechteverordnung. Betroffene haben in diesem Fall Anspruch auf die bereits er-

wähnten Betreuungs- und Ausgleichsleistungen. Zudem können sie wählen zwischen ei-

ner Ersatzbeförderung zum Zielort oder der Rückerstattung des Ticketpreises, die inner-

halb von sieben Tagen erfolgen muss. 

 

Wer sich für die Erstattung entscheidet, tritt vom Beförderungsvertrag zurück und hat 

dadurch keinen Anspruch mehr auf eine Ersatzbeförderung oder Betreuungsleistungen. 

 

Welche Ansprüche im Einzelnen bestehen, hängt auch vom Zeitpunkt der Information 

über die Annullierung ab. Bei einer Mitteilung mindestens 14 Tage vor Abflug besteht kein 

Anspruch auf Ausgleichsleistungen. Wird später informiert, gelten bestimmte Vorgaben für 

die angebotene Ersatzbeförderung. Werden diese nicht erfüllt, bleibt der Anspruch auf ei-

ne Ausgleichszahlung bestehen. 

 

Hinweis: Eine Vorverlegung des Fluges um mehr als eine Stunde wird rechtlich als An-

nullierung gewertet – mit den entsprechenden Rechten für Reisende. 

 

 

2. Beweiswert von AU-Bescheinigungen aus einem Nicht-EU-Ausland 

 

In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall forderte ein Arbeitnehmer Ent-

geltfortzahlung für September 2022, nachdem er im An-schluss an seinen Urlaub in Tunesi-

en eine AU-Bescheinigung eines tunesischen Arztes vorgelegt hatte. Diese attestierte eine 

24-tägige AU mit striktem Reiseverbot. Dennoch buchte der Arbeitnehmer bereits einen Tag 

später ein Fährticket für den 29.9.2022 und trat an diesem Tag die Rückreise nach Deutsch-

land an. Bereits in den Jahren 2017, 2019 und 2020 hatte er unmittelbar nach dem Urlaub 

AU-Bescheinigungen eingereicht. 

 

Der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die im Nicht-EU-Ausland ausgestellt 

wurde, kann erschüttert sein, wenn im Rahmen einer Gesamtbetrachtung des konkreten 

Einzelfalls Umstände vorliegen, die zwar einzeln betrachtet unauffällig erscheinen mögen, in 

ihrer Gesamtheit jedoch berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Bescheinigung auf-

kommen lassen. Dabei gelten die gleichen Maßstäbe wie bei Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gungen, die in Deutschland ausgestellt wurden. 

 

Die Richter des BAG stellten fest, dass in diesem Fall ernsthafte Zweifel am Beweiswert der 

AU-Bescheinigung bestehen. Daraus folgt, dass der Arbeitnehmer nun die volle Darlegungs- 

und Beweislast für das Vorliegen einer krankheitsbedingten AU als Voraussetzung für seinen 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung trägt. 

 

 

 



3. Benachteiligung eines Arbeitnehmers durch Kurzarbeitsvereinbarung 

 

Die Einführung von Kurzarbeit bewirkt eine Herabsetzung der arbeitsvertraglich geschulde-

ten und betriebsüblichen Arbeitszeit, mit der eine proportionale Verkürzung der vertraglich 

geschuldeten Arbeitsvergütung einhergeht. Für die Dauer der Kurzarbeit wird die Vergü-

tungspflicht des Arbeitgebers ganz oder teilweise ausgesetzt. Diese Veränderung greift in 

das grundsätzliche Prinzip ein, dass für geleistete Arbeit eine entsprechende Vergütung zu 

zahlen ist – insbesondere dann, wenn der Entgeltanspruch bereits unabhängig davon ge-

kürzt werden soll, ob überhaupt Kurzarbeitergeld bewilligt wurde. 

 

Im Hinblick auf die existenzsichernde Funktion des Arbeitsentgelts geht es zu weit, wenn 

sich der Arbeitgeber vorbehält, die Arbeitszeit ohne Einhaltung einer Ankündigungsfrist „wö-

chentlich anzupassen“ sowie die Kurzarbeit „sofort“ abzubrechen und den Arbeitnehmer „je-

derzeit zur Wiederaufnahme der vollen Tätigkeit zurückrufen“ zu können. 

 

Ferner müssen Regelungen zur Einführung von Kurzarbeit in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen deren voraussichtliches Enddatum nennen. 

 

 

4. Energieversorgungsverträge bei Mietverhältnissen über einzelne Zimmer  

einer Wohnung 

 

In einem vom Bundesgerichthof am 15.4.2025 entschiedenen Fall nahm ein Energieversor-

gungsunternehmen einen Vermieter auf Zahlung von Entgelt für die Belieferung mit Strom 

und Gas im Rahmen der Grundversorgung in Anspruch. Die betreffende Wohnung war in 

einzelne Zimmer aufgeteilt, die jeweils durch separate Mietverträge mit unterschiedlichen 

Laufzeiten vermietet waren. Allen Mietern wurde dabei die Mitbenutzung von Gemeinschafts-

räumen wie Küche und Bad gestattet. Nur die Wohnung, nicht hingegen die einzelnen Zim-

mer, verfügte über einen Zähler für Strom und Gas und wurde von dem Energieversorger mit 

Strom und Gas beliefert. Ein schriftlicher Energieversorgungsvertrag bestand nicht. Zwi-

schen dem Energieversorgungsunternehmen und dem Vermieter war strittig, ob durch die 

Entnahme von Strom und Gas ein konkludenter Vertrag mit dem Vermieter als Eigentümer 

oder mit den einzelnen Mietern zustande gekommen war. 

 

Der Bundesgerichtshof entschied, dass sich das Leistungsangebot des Energieversorgers in 

diesem Fall an den Vermieter richtet – und nicht, wie sonst üblich, an den jeweiligen Mieter. 

Begründet wurde dies damit, dass die Energieversorgung nicht raumweise, sondern einheit-

lich für die gesamte Wohnung über einen zentralen Zähler erfolgte. Damit ist der Eigentümer 

bzw. Vermieter als Vertragspartner des Versorgers anzusehen. 

 

 

5. Nachteile durch den Gebrauch bleiben bei baulichen Veränderungen  

unberücksichtigt 

 

Ob eine bauliche Veränderung (wie hier: der Einbau eines Split-Klimagerätes) unzulässig ist, 

weil sie andere Wohnungseigentümer unzumutbar benachteiligt, beurteilt sich grundsätzlich 

nur nach den unmittelbaren Auswirkungen der baulichen Maßnahme selbst. Spätere Beein-

trächtigungen durch die Nutzung der Veränderung, wie z.B. tieffrequente Geräusche durch 

den Betrieb der Klimaanlage, sind i.d.R. nicht entscheidend. 



 

Etwas anderes gilt nur dann, wenn bereits bei der Beschlussfassung für alle Eigentümer of-

fensichtlich ist, dass die Nutzung der baulichen Veränderung zwangsläufig zu unzumutbaren 

Nachteilen für einzelne führt. 

 

Wird einem Eigentümer eine bauliche Veränderung durch Beschluss gestattet und bestands-

kräftig, bedeutet das nicht, dass andere Eigentümer keine Abwehransprüche mehr geltend 

machen können – z.B. wegen Lärmbelästigung in ihrem Sondereigentum durch den späteren 

Betrieb der Anlage. 

 

Auch wenn ein Beschluss zur baulichen Veränderung bereits wirksam gefasst wurde, kann 

die Eigentümergemeinschaft nachträglich Regeln zur Nutzung aufstellen – etwa auf Grund-

lage der Hausordnung. Solche Nutzungsregelungen müssen nicht gleichzeitig mit der Ge-

stattung der baulichen Maßnahme beschlossen werden. 

 

 

6. Bestandsschutz greift nur bei Erhaltungsmaßnahmen 

 

Bestandsschutz berechtigt grundsätzlich (nur) dazu, eine rechtmäßig errichtete bauliche An-

lage in ihrem Bestand zu erhalten und sie wie bisher zu nutzen. In gewissem Umfang kön-

nen auch die zur Erhaltung und zeitgemäßen Nutzung der baulichen Anlage notwendigen 

Maßnahmen zulässig sein, wenn sie den bisherigen Zustand im Wesentlichen unverändert 

lassen. Nicht mehr vom Bestandsschutz gedeckt sind jedoch bauliche Veränderungen, die 

einer Neuerrichtung gleichkommen. Entscheidend ist, dass das ursprüngliche Gebäude wei-

terhin erkennbar die Hauptsache bleibt. 

 

Der Bestandsschutz entfällt z.B., wenn große Teile der tragenden Struktur verändert werden, 

eine statische Neuberechnung notwendig ist, der Aufwand den eines Neubaus erreicht bzw. 

übersteigt oder das Gebäude wesentlich erweitert oder neu aufgebaut wird. In solchen Fällen 

liegt keine bloße Instandsetzung mehr vor und der Bestandsschutz erlischt. 

 

 

7. Hausratversicherung – Fahrräder nicht immer mitversichert 

 

Über eine Hausratversicherung sind Fahrräder und Pedelecs grundsätzlich nur gegen Ein-

bruchdiebstahl abgesichert. Der Diebstahl muss also aus verschlossenen Räumen (z.B. ab-

geschlossene Garage bzw. Keller) erfolgen. Der Schutz gilt dabei rund um die Uhr, auch 

während der Nacht. Auch Pedelecs mit einer Motorleistung bis 250 Watt sind mitversichert, 

da sie rechtlich als Fahrräder gelten. 

 

Ist im Mietvertrag die Nutzung eines gemeinschaftlichen, abgeschlossenen Fahrradraums 

vorgesehen, besteht auch die Pflicht, diesen zu nutzen. Aber auch hier sollte das Rad zu-

sätzlich mit einem eigenen Fahrradschloss gesichert werden, um im Schadensfall keine 

Probleme mit der Versicherung zu riskieren. 

 

Wird ein Fahrrad im öffentlichen Raum, etwa an der Straße oder vor einem Geschäft, ge-

stohlen, handelt es sich um sog. „einfachen Diebstahl“ und dieser ist nicht automatisch über 

die Hausratversicherung abgedeckt. Zudem schränken manche Versicherer den Schutz wei-

ter ein. In vielen Tarifen besteht kein voller Versicherungsschutz zwischen 22 und 6 Uhr – es 



sei denn, das Fahrrad wurde kurz zuvor noch genutzt, etwa wenn es während eines Besuchs 

im Kino oder Restaurant abgestellt wurde. Auch hier gilt: Das Fahrrad muss abgeschlossen 

sein. Ein fest montiertes Rahmenschloss reicht unter Umständen nicht aus, um den Versi-

cherungsschutz zu erhalten. 

 

Wer sein Fahrrad auch außerhalb der Wohnung oder des Hauses absichern möchte, kann 

den Schutz über eine sog. „Fahrradklausel“ in der Hausratversicherung erweitern. Diese Zu-

satzoption ist beitragspflichtig, lohnt sich aber vor allem bei hochwertigen Zweirädern. 

 

 

8. Erstattung von Mietwagenkosten auch bei abgelaufenem TÜV des  

kaputten Fahrzeugs 

 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Sachverhalt führte ein Verkehrsunfall am 

5.11.2018 bei einem Pkw zu einem Totalschaden. Die volle Haftung des Unfallverursachers 

war unstrittig. Zum Zeitpunkt des Unfalls war für das Fahrzeug der Termin zur Haupt- und 

Abgasuntersuchung um mehr als ein halbes Jahr überschritten; dieser hätte im März 2018 

stattfinden müssen. Der Pkw-Besitzer mietete ein Ersatzfahrzeug und verlangte vom Unfall-

verursacher den Ersatz der Mietwagenkosten. Dieser und auch das Berufungsgericht waren 

jedoch der Auffassung, dass mangels Haupt- und Abgasuntersuchung keine Mietwagenkos-

ten zu ersetzen sind. 

 

Ein Anspruch auf Ersatz von Mietwagenkosten kann nicht allein wegen eines überschrittenen 

Vorführtermins zur Haupt- und Abgasuntersuchung bei dem unfallbeschädigten Pkw verneint 

werden. Die Nutzung eines verkehrssicheren Pkw mit ungültig gewordener Prüfplakette ist 

nur dann rechtswidrig, wenn eine Behörde den Betrieb des Fahrzeugs untersagt oder be-

schränkt hat. Dementsprechend konnte der Pkw-Besitzer den Ersatz der Mietwagenkosten 

verlangen. 

 

Richtig ist zwar, dass mit der Hauptuntersuchung dafür gesorgt werden soll, dass Fahrzeuge 

während ihres Betriebs in einem sicheren und umweltfreundlichen Zustand gehalten werden. 

Da aber die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung nicht bereits beim Überschreiten des Vor-

führtermins eines Pkw zur Hauptuntersuchung ein Nutzungsverbot vorsieht, liefe es der ge-

setzlichen Wertung zuwider, nun anzunehmen, der Sicherheitscharakter der Hauptuntersu-

chung stehe einer weiteren Nutzung des Fahrzeugs grundsätzlich entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2025 =   2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
 1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 
 1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de - Basiszinssatz 
  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 201 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025:  April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024:  Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; 
September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4;  
Mai = 119,3 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

